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Beitragswesen
Die Komplexität unserer Beiträge, Umlagekosten, Zuschüsse und andere Kosten erfordern eine transparente und auf den 
neusten Stand gebrachte Darstellung. Verschiedene Regelungen sind aus der Satzung, Aufnahmeanträge, Vorstands,- und 
Mitgliederbeschlüssen ersichtlich. Aus der Art der Mitgliedschaft ergeben sich die Beitragshöhe , Aufnahmegebühren und 
Baukostenzuschüsse. Folgende Mitgliedschaften und Kosten sind zu unterscheiden.

Mitglieder-Status Aufnahmegebühr WWRa 
Jahresbeitrag Verbandsbeiträge Baukostenumlage Arbeitsdienstpfl icht

Einzelmitgliedschaft 

Aktiv

Familienmitgliedschaft

Aktiv

Folgemitgliedschaft 

in der Familie (Kinder 

Partner) je Person

Jugendmitgliedschaft 

in der Familie 

bis 21 Jahren

Sonderregelung bei 

Schul- oder Ausbildung 

(mit Nachweis) bis 27 

Jahre

Jugendmitgliedschaft 

Aktiv in der 

Jugendabteilung

Passive Mitgliedschaft 

Nichtgeleisteter 

Arbeitsdienst

 Nichtgeleisteter 

Arbeitsdienst Hafenlieger

204 €

204 €

76 €

–

–

26 €

204 €

–

 nur Hafenlieger

80 €

87 €

–

–

–

30 €

30 €

–

nur Hafenlieger

19,75 €

31,57€

–

–

–

10,80€

7,75 €

–

nur Hafenlieger

200 € x 4

250 € x 4

–

–

–

–

150 € x 4

–

nur Hafenlieger 

Ja

1 Person aus

der Familie

siehe Familien 

Mitgliedschaft

siehe Familien 

Mitgliedschaft

–

Arbeitsdienste der 

Jugendabteilung

befreit

50 €

 50 € zusätzlich

Von der Bauumlage befreit sind:

1 >  Jugendliche die aus der aktiven Jugendabteilung 
in eine Einzelmitgliedschaft wechseln, oder eine 

neue Familienmitgliedschaft begründen.

2 >  Mitglieder aus einer Familienmitgliedschaft 
die in eine Einzelmitgliedschaft wechseln 

(die Bauumlage wurde da ja schon entrichtet).

3 >  Passivmitglieder die in eine aktive Mitgliedschaft 
wechseln bezahlen den jeweiligen Diff erenzbetrag 

von 150 € zu dem betreff enden Betrag der neuen Mit-

gliedschaft in das dieses Mitglied wechselt. (z.B. in 

eine Einzelmitgliedschaft 200 € -150 €= 50 € x 4 = 200 €)

Wichtiger Zusatz
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist sind 3 Std. Arbeits-

dienst für den Verein zu leisten. Jeder Hafenlieger hat 

darüber hinaus zusätzlich 3 Arbeitsstunden abzuarbeiten, 

also insgesamt 6 Stunden. Ersatzweise für Hafenlieger die ihren 

Platz auch selbst belegen, werden 100 € berechnet, nur 

Mitgliedern 50 €.

Bitte beachten:
Der Anteil abzuführende Verbandsanteile hat sich geändert. Der 
Deutsche Seglerverband erhöht die Beiträge für Jugendliche um 
0,30 € und für Erwachsene/Familien um 0,80 €. Der Beitrag für 
Jugendliche des Bodensee Seglerverbandes entfällt. Der WWRa 
Beitragsanteil bleibt konstant.




